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Verwertung von Erdaushub 
  Mit einem Bodenaushubmanagement sparen Sie Geld 
 
 

Bei vielen Baumaßnahmen fällt Bodenaushub an, dessen Entsorgung zusätzliche Kos-
ten verursacht. Es sollte daher bei jedem Bauvorhaben geprüft werden, ob sich der zu 
entsorgende Erdaushub vermeiden lässt, etwa durch eine geringere Gründungstiefe 
des Gebäudes, durch eine Verwendung des Bodens auf dem Baugrundstück für gestal-
terische Zwecke oder im Rahmen eines Erdmassenausgleiches.  
 
 

Muss Aushub dennoch entsorgt werden, ist der Boden einer möglichst hochwertigen 
Verwertung zuzuführen. Nur stark belastete Böden müssen auf einer Deponie beseitigt 
werden. So bestimmt das Baugesetzbuch, dass Oberboden, der bei der Errichtung bau-
licher Anlagen ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung oder Vergeudung zu schützen ist. Im Regelfall ist die Verwertung von Boden auch 
deutlich günstiger als dessen Deponierung. Hierbei fallen die Kosten für eine boden-
kundliche Baubegleitung oder die Untersuchungen des Bodens auf Schadstoffe kaum 
ins Gewicht.  
 
 

Wesentliches Element für eine erfolgreiche Verwertung ist eine entsprechende Pla-
nung – ein Verwertungskonzept. Eine frühzeitige Abstimmung mit der ausführenden 
Baufirma bzw. dem Bauträger ist sinnvoll. Zunächst ist die Güte des Aushubmaterials 
zu bewerten. Gegebenenfalls kann auf vorhandene Daten, beispielsweise eine Bau-
grunderkundung oder eine Schadstoffuntersuchung zurückgegriffen werden. Bei der 
Untersuchung auf Schadstoffe ist jedoch zu berücksichtigen, dass je nach gewähltem 
Entsorgungsweg unterschiedliche Parameter zu untersuchen sind; etwa nach der  
Deponie-Verordnung, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung oder der 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). 
 
 

Bei der Bestimmung der Qualität des Aushubmaterials ist ferner zu beachten, dass aus 
einer Baugrube unterschiedliches Bodenmaterial anfallen kann. Verschiedene Boden-
arten, insbesondere Ober- und Unterboden, sind getrennt nach ihrer Verwertbarkeit zu 
erfassen. Anschließend kann der Boden einem bestimmten Entsorgungsweg zugeteilt 
werden. Hochwertige Böden aus Löss und Lösslehm eignen sich für Rekultivierungs-
zwecke, den Landschaftsbau oder für landwirtschaftliche Bodenverbesserungsmaß-
nahmen. Steiniger oder sehr toniger Boden eignet sich zur Herstellung eines Bau-
grunds, zur Verfüllung von Steinbrüchen oder für andere bautechnische Zwecke.  
 
 

Die Vorschriften zum Schutz des Bodens sind bei jeder Maßnahme einzuhalten. Bei-
spielsweise sind in einem Landschaftsschutzgebiet alle Auffüllungen erlaubnispflichtig, 
ansonsten sind Auffüllungen im Außenbereich über 2 m Höhe oder über 500 m² Fläche 
genehmigungspflichtig. Besonders schützenswerte Flächen, Flächen im Überschwem-
mungsgebiet oder im Gewässerrandstreifen dürfen überhaupt nicht aufgefüllt werden. 
 
 

Haben Sie noch Fragen? Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Lan-
desanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (www.lubw.baden-wuerttemberg.de) und 
des Umweltministeriums (Bauen: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de). Selbstverständlich beraten wir Sie auch 
persönlich (E-Mail: UMWELT@landkreis-ludwigsburg.de oder  
Tel.: 07141/144-43267). 
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